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238.
Frohntanz in Langenberg bei Gera.

Einst fuhr am zweiten Pfingstfeiertag Kaiser Heinrich
durch Langenberg und zerbrach ein Rad an seinem Wagen.
Es waren gerade die Bewohner des Ortes und der Umgegend
im Tanze begriffen, und keiner machte Anstalt, dem
Kaiser beizustehen. Schmied, Wagner und andere antworteten
auf geschehene Aufforderung, den Schaden herzustellen:
„Sie müßten jetzt tanzen!“ Seit jener Zeit wird
nun alljährlich in Langenberg ein Frohntanz nebst Rügegericht
gehalten. Bis 1656 wurde dieser Tanz am zweiten
Pfingstfeiertag gehalten; hernach am dritten, und
seit 1728 am vierten Wochentage oder Mittwoch nach
Pfingsten. Es müssen Paare aus den Dörfern Rindersdorf
(eine Stunde von Langenberg), Niederndorf, die von
der Zwicke, von der Grüna, Zschippach, Hirschfeld und
Stübnitz aus der Herrschaft Gera erscheinen, doch auch
welche aus dem Amte Eisenberg. Nach einem alten Verzeichnisse
beliefen sich die zum Tanze gehörenden Paare
auf 85. Seit 1728 weigerten sich die unter dem S.
Altenburgischen Amte Eisenberg stehenden Unterthanen dem
Frohntanze ferner beizuwohnen. Die Gemeinden Rindersdorf,
Stübnitz und Grüna, müssen mit Spielleuten an-
und abziehen, sonst werden sie, so wie jeder, der nicht beim
Tanze erscheint, um ein Neuschock gestraft. 1701 fiel der
Tanz wegen Landtrauer aus. 1703 ist auch ein Pfarrer
als Frohntänzer mit aufgetreten, indem er Besitzer eines
frohntanzpflichtigen Gutes war. Die Tanzenden müssen
sich bei einem umzäunten Lindenbaume einfinden; dabei
erscheinen der Landrichter von Gera und die Gerichtsdiener.
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